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Pensieri di Elvira Rigassi
Sopra il cielo piü josco, piü grigio,

piü tempestoso brilla sempre il sole.

Per tutta la vita arrecherai dolore
involontariamente e volontariamenle.
E' deslino; non ne puoi evadere. Credi
jarbene a uno e addolori lalvollal'allro.

Lazarettzug von der Ostfront
Die Ambulanzautomobile fahren direkt an
die Verwundetenzüge, um die Kriegsopfer
zur Fahrt in die hinter der Front liegenden
Krankenhäuser zu verladen. — Des trains
sanitaires ramencnt des blesses du front
est. Des automobiles d'ambulance se
rangent ä cöte des trains ramenant les
blesses et les chargent pour les conduire
dans les höpitaux derriere les lignes.
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Armeebefehl betr. Durchführung
von Armeetagen

Zugunsten der Sammlung für die Schweiz. Nationalspende (SNS)
werden in den Städten und Ortschaften unseres Landes Armeetage
durchgeführt und zwar

am Samstag/Sonnlag, 30J31. Mai
(im Tessin am Samstag/Sonntag, 6./7. Juni).

Anlasslich dieser Armeetage werden auf öffentlichen Strassen und
Plätzen Abzeichen verkauft. Die Armee wird diese Sammlung nach
Möglichkeit fördern; zu diesem Zweck befehle ich:
1. Wo Truppen stationiert sind, werden die Bataillonsspiele am

Freitagabend Zapfenstreich blasen, um die Bevölkerung auf die
Veranstaltung aufmerksam zu machen. Am Samstagnachmittag
und -abend werden diese Spiele auf öffentlichen Strassen und
Plätzen konzertieren.

2. Wenn in einer grössern Ortschaft kein Spiel stationiert ist, wohl
aber in einer kleinern Ortschaft im Umkreis, so ist dieses Spiel
nach der grössern Ortschaft zu beordern.

3. Of., Uof. und Soldaten sind ermächtigt, an den Armeetagen das

Abzeichen öffentlich zu tragen.
4. Ich ermächtige alle Stäbe und Einheiten, hei Anlass dieser Armeetage

der S. N. S. zu Lasten ihrer Haushaltungskassen oder Hilfsfonds

einen angemessenen Betrag zuzuweisen, wenn möglich
vermehrt durch freiwillige Beträge Einzelner (Postcheckkonto
III 3519).

Wir Soldaten sind der S. N. S. für ihr segensreiches Wirken zu

Dank verpflichtet. Je länger der Aktivdiensl dauert, desto schwerer

werden die Opfer, die viele von uns bringen müssen, und desto nötiger
ist es, dass wir alle zusammenstehen. Ich wünsche diesen Armeetagen

guten Eilolg und hoffe, alle Of., Uof. und Sdt. — seien sie im Dienst

oder im Urlaub — werden ihr Möglichstes dazu beitragen.
Der Oberbefehlshaber der Armee: Guisan.
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